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Entwurf eines Gesetzes zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – 
LNatSchG) - Gesetzentwurf der Landesregierung – Drucksache 16/1004, 
Gesetzentwurf der Fraktion der FDP - Drucksache 16/26 zum Entwurf eines 
Gesetzes zum Schutz der Natur (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG) 
und Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen – Drucksache 
16/709 über die oder den Landesnaturschutzbeauftragten für Naturschutz 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir hatten bereits am 15.05.2006 zum Referentenentwurf des Landesnatur-
schutzgesetzes (Stand 28.02.2006) Stellung genommen. Die Stellungnahme  
übersenden wir Ihnen als Anlage. Wir bedanken uns für die Übersendung der 
oben genannten Gesetzesentwürfe und die Gelegenheit, dazu Stellung zu neh-
men.   
 
Unsere allgemeinen Ausführungen und auch zahlreiche Aussagen zu Einzelrege-
lungen des Referentenentwurfes des Landesnaturschutzgesetzes mit Stand vom 
28.02.2006 gelten weiterhin fort. Wir möchten im Folgenden nur auf diejenigen 
Regelungen eingehen, die im legislativen Verfahren eine wesentliche Änderung 
erfahren haben und in den Gesetzentwurf der Landesregierung mit Stand vom 
27.09.2006 aufgenommen wurden.  
 
§ 1 Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege 
 
Abweichend zum Referentenentwurf erfolgt hier eine explizite Auflistung der Ziele 
und Grundsätze des Naturschutzes. Dies wird von uns abgelehnt, da dies zu ei-
ner unnötigen Aufblähung des Gesetzestextes führt. Die verweisende Regelung 
des Referentenentwurfes sollte beibehalten werden (siehe auch Gesetzentwurf 
der FDP-Fraktion). 
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§ 3 Abs. 2, Satz 2, Vertragsnaturschutz 
 
Wir halten unsere zum Referentenentwurf gemachten Äußerungen aufrecht. 
 
§ 5 Land- Forst- und Fischereiwirtschaft 
 
Die Regelungen zu Land, Forst und Fischereiwirtschaft haben ebenfalls eine er-
neute Erweiterung erfahren und erreichen fast den Umfang des derzeit noch gel-
tenden Landesnaturschutzgesetzes. Wir halten die Regelungen des Referenten-
entwurfes unter Beachtung unserer einschränkenden Anmerkungen für voll-
kommen ausreichend. 
 
§ 19 Naturparke, Naturerlebnisräume 
 
Die Erwähnung der Naturerlebnisräume im Landesnaturschutzgesetz wird von 
uns begrüßt. 
 
§ 25 Gesetzlich geschützte Biotope 
 
Mit den Reglungen zu den gesetzlich geschützten Biotopen wird der Biotopschutz 
gegenüber dem Referentenentwurf erheblich erweitert. Damit werden die derzeit 
geltenden strengen Regelungen des Biotopschutzes, insbesondere aber des 
Knickschutzes quasi durch die Hintertür wieder eingeführt. Wir schlagen daher 
eine Beschränkung auf die Regelungen des Referentenentwurfes vor. 
 
§ 39 Betreten der freien Landschaft; Wander- und Reitwege 
 
Die in diesem Abschnitt vorgenommenen Konkretisierungen gegenüber dem Re-
ferentenentwurf werden von uns anerkannt.  
 
§ 44 Zelten und Aufstellen von beweglichen Unterkünften  
 
Die Herausnahme der im Referentenentwurf enthaltenen Genehmigungsvor-
schriften für die Errichtung oder wesentliche Änderung von Zelt- oder Camping-
plätzen und deren Übernahme in die Landesbauordnung wird von uns begrüßt. 
 
§ 45 Bootsliegeplätze  
 
Die Herausnahme der im Referentenentwurf enthaltenen Genehmigungsvor-
schriften für die Errichtung oder wesentliche Änderung von Sportboothäfen und 
deren Übernahme in das Landeswassergesetz wird von uns begrüßt. 
 
§ 53 Landesbeauftragte für den Naturschutz 
 
Unseres Erachtens ist es nicht erforderlich, die Bestellung und die Aufgaben des  
Landesbeauftragten für den Naturschutz über ein eigenes Gesetz zur regeln. Die 
in § 53 enthaltene Verordnungsermächtigung ist unseres Erachtens vollkommen 
ausreichend. Der Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mag dabei  
als Diskussionsgrundlage für einen offiziellen Verordnungsentwurf der Landes-
regierung dienen. Wir erwarten aber, dass uns der entsprechende Verordnungs-
entwurf der Landesregierung zur Stellungnahme zugeleitet wird. 



§ 56 Akademie für Natur und Umwelt des Landes Schleswig-Holstein 
 
Mit dieser Regelung wird die bereits beschlossene Auflösung der Akademie für 
Natur und Umwelt wieder rückgängig gemacht. Angesichts der schwierigen 
Haushaltslage des Landes ist diese Kehrtwendung kaum nachzuvollziehen. Wir 
schlagen daher vor, die Akademie für Natur in eine private Rechtsform ohne 
staatliche Bezuschussung zu überführen. Die Akademie für Natur und Umwelt 
kann dann beweisen, ob ihr Bildungsangebot am Markt Bestand hat. 
 
Gerne erläutern wir unsere Ausführungen auch im Rahmen der von Ihnen ge-
planten Anhörung am 10. und 11. Januar 2007. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
Rüdiger Schacht 
Geschäftsbereichsleiter 
 

Anlage 



 












